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Vorwort

Der Kollektivvertrag Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ) hat es zu einigem 
Ansehen gebracht! Waren seinem Entstehen (2002), an dem auch ich be-
teiligt war, noch außergewöhnlich heftige Geburtswehen vorangegangen, 
wird er seither fast durchwegs positiv erwähnt. Die Vertreter der Wirt-
schaft berufen sich gerne und stolz auf ihn – wenn es darum geht zu be
tonen, Leiharbeit sei nun sozial verträglich geregelt und skandalöse 
Zustände wie in anderen europäischen Ländern gebe es hierzulande nicht 
mehr. Die europäischen Gewerkschaften sehen ihn als gutes und für eige-
ne Konzepte interessantes Modell an. Eine umfangreiche Rechtsprechung 
hat zahlreiche Fragen seiner Auslegung geklärt bzw Anstöße für verbes-
serte Regelungen oder doch Formulierungen geliefert.

Der KVAÜ wurde und wird seit seiner Entstehung kontinuierlich weiter 
entwickelt. Bedenkliche Regelungen werden durch einwandfreie Anord-
nungen ersetzt, aber auch wichtige neue Instrumente geschaffen, wie zB 
der 2013 vom Gesetzgeber übernommene Weiterbildungsfonds, dessen 
Regelung im KVAÜ daher aufgehoben wurde. Die durch die AÜG-Novel-
le 2012 (BGBl I 98/2012) geänderte Rechtslage haben die KV-Parteien, 
ihrerseits ohne Verzug, berücksichtigt und die Regeln des KVAÜ entspre-
chend geändert. Fast jedes Jahr werden rahmenrechtliche Verbesserungen 
oder doch Klarstellungen vereinbart, zuletzt wurde insb die Anrechnung 
von Elternkarenzen vorbildlich geregelt. Auch die Rechtsprechung hat er-
neut wichtige Klarstellungen vorgenommen, die eingearbeitet wurden.

Die Neuauflage versucht die Lesbarkeit des Kommentars (konform un-
serer Ankündigung 2017) zu verbessern: Eine klare Gliederung, neue op-
tische Elemente und durchgehend hervorgehobene Schlagworte sollen den 
Überblick erleichtern. Neben der für Praktiker/-innen wesentlichen, 
schnellen Information enthält der Kommentar weiterhin Beiträge zur dog-
matischen Diskussion, die vorwiegend für rechtswissenschaftlich interes-
sierte Leser/-innen gedacht sind – solche Diskussionen rund um KV-Be-
stimmungen werden leider unverändert nur selten geführt.

Ich bedanke mich erneut sehr herzlich bei all jenen, die mich durch Zu- 
und Widerspruch, durch geduldige Zusammenarbeit und heftigen Wider-
stand unterstützt haben – und insb bei meinem beruflichen und wissen-
schaftlichen Lehrer: Hon.-Prof. Dr. Hanns Waas.

Wien, im Jänner 2018	 René SchindlerLESEPROBE
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Zur Gestaltung dieses Buches

1. 	 Dieses Buch wendet sich an viele Gruppen möglicher Interessierter: 
an überlassene Arbeitskräfte selbst, Kundenbetreuer/-innen der Bran-
che, Betriebsräte sowohl in Überlasserunternehmen als auch in Ein-
satzbetrieben; aber auch an Juristen/Juristinnen, seien sie bei Überlas-
sern oder Beschäftigern tätig, als Anwälte oder Richter, als Wissen-
schaftler oder in den Interessenvertretungen; es wendet sich aber auch 
zB an Sozialpolitiker/-innen. Sicher habe ich noch einige Gruppen 
übersehen und entschuldige mich dafür.

Jedenfalls ist es besonders schwierig, die sehr unterschiedlichen 
Informationsinteressen all dieser Gruppen zu berücksichtigen und 
zudem dafür zu sorgen, dass jede Gruppe die für sie relevantesten 
Informationen möglichst leicht findet. Um wenigstens Letzteres zu 
erleichtern, sind folgende Hinweise eventuell nützlich:

2.	 Das Buch gliedert sich in vier Teile (I–IV):
–	 Teil I beginnt mit einem sozialpolitischen Überblick über die 

speziellen Probleme der Branche und damit auch des KVAÜ (Ka-
pitel 1, 2) und bietet eine Übersicht dessen grundsätzlicher Rege-
lungsstrukturen und Lösungsansätze (Kapitel 3). Er umfasst aber 
auch eine juridische Untersuchung solcher Rechtsfragen, die 
grundlegend oder für mehrere Bestimmungen des KVAÜ relevant 
sind (Kapitel 4), insb jener, die auf Grund der AÜG-Novelle 2012 
neu zu lösen sind (Kapitel 5). Ein kurzer historischer Überblick 
über die Entwicklung des KVAÜ und eine typisierende Gegen-
überstellung aktueller Grundkonzeptionen der Dienstleistung 
„Arbeitskräfteüberlassung“ (Kapitel 6, 7) schließen diesen, eher 
theoretisch orientierten Teil ab.

–	 Teil II enthält lediglich den Text des KVAÜ. Dadurch soll ein 
schnelles Auffinden relevanter Bestimmungen erleichtert werden. 
Deren Erläuterung kann dann zielgerichtet im Kommentarteil auf-
gefunden werden.

–	 Teil III, der Kommentarteil, ist der Kern des Buches. Hier wird 
jeder Abschnitt des KVAÜ genau erläutert, und vielfältige theore
tische und praktische Fragen werden diskutiert sowie konkrete 
Lösungsvorschläge angeboten. Zur genaueren Gestaltung s die 
gleich im nächsten Absatz folgenden näheren Hinweise!LESEPROBE
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Zur Gestaltung dieses Buches

–	 Teil IV schließlich ist als spezielles Service für Praktiker/-innen 
gedacht: Jene Texte des KV Metallgewerbe, die gem den Regeln des 
KVAÜ relevant sind, werden hier abgedruckt. Ferner sollen Listen 
den Überblick erleichtern, welche konkreten Ansprüche sich aus den 
Regeln des KVAÜ und der Beschäftiger-KVe ergeben. Dabei werden 
keine oder nur ganz kurze Erläuterungen geboten, die Listen bauen 
auf den Ergebnissen auf, die im Teil III zu den jeweils einschlägigen 
Regeln des KVAÜ erarbeitet wurden. Neben dem Text des KV 
Metallgewerbe umfasst Teil IV folgende Überblickslisten:
–	 Bei Dienstreisen bzw Überlassungen zu weit entfernten Be-

trieben oder ins Ausland: Welche Tages- und Nächtigungs
gelder stehen zu?

–	 Im Referenzlohnsystem: Welche Lohngruppen des Beschäfti-
ger-KV gelten für das Zuschlagssystem des KVAÜ als unge-
lernt/angelernt/Facharbeit?

–	 Betriebliche Regelungen des Beschäftigers (Kunden): Sind 
sie auf überlassene Arbeitskräfte anwendbar; ggf unter wel-
chen Voraussetzungen? Ist dabei ein Günstigkeitsvergleich an-
zustellen, ggf mit welchen Regelungen?

3.	 Der Kommentarteil (Teil III) enthält seinerseits mehrfache Hilfen 
zum schnellen Informationszugang:

Grundsätzlich wird jeder Abschnitt des KVAÜ getrennt kommen-
tiert. Stets wird der behandelte Text des KVAÜ nochmals und fett 
gedruckt. Die Erläuterungen sind nummeriert. Geht es um das Ver-
ständnis eines bestimmten Begriffes oder des Inhaltes eines bestimm-
ten Satzes kann einfach bei jener Erläuterung nachgesehen werden, 
die beim fraglichen Begriff oder am Ende des fraglichen Satzes ange-
geben ist.

Vor den Erläuterungen gibt es aber auch einen Überblick über 
diese: Dort sind die Themen angeführt, um die es geht, und alle Erläu-
terungen genannt, die ein bestimmtes Thema behandeln.

Vor zentralen oder ausführlichen Abschnitten des KVAÜ gibt es – 
vor dem Abdruck des jeweiligen Textes – eine kurze Vorbemerkung 
über deren Regelungsinhalte.

Lange Abschnitte werden in mehreren Teilen erläutert, wobei die 
Teilung in einer Vorbemerkung begründet und erklärt wird. Die Erläu-
terungen sind dennoch über den gesamten Abschnitt durchlaufend 
nummeriert.

Innerhalb jeder Erläuterung werden, wie auch schon hier, wichtige 
Begriffe fett gesetzt. Das zentrale Thema eines Absatzes einer Erläu-
terung soll dadurch sofort erkennbar sein.LESEPROBE
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1.	 Strukturelle Probleme eines Kollektivvertrages für 
überlassene Arbeitnehmer/-innen

1.1	 Einleitung

Der Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung ist 
das spannende Ergebnis eines Kompromisses zwischen extrem wider-
sprüchlichen sozialen und wirtschaftlichen Interessen in einer sich schnell 
entwickelnden und sozialpolitisch besonders heiklen Branche. Er kann 
nicht allein an den Interessen der überlassenen Arbeitskräfte ausgerichtet 
werden, sondern muss auch auf die Interessen der Stammbelegschaften 
Bedacht nehmen und mögliche Konflikte zwischen diesen beiden AN-
Gruppen durch gut durchdachte Lösungen von vornherein vermeiden. Er 
soll die bestehenden gesetzlichen Regelungen sinnvoll konkretisieren und 
ergänzen – und dies alles, ohne dass das ö Kollektivvertragsrecht für die 
speziellen Herausforderungen, die diese Aufgaben in einem dreipersonal 
strukturierten Arbeitsverhältnis mit sich bringen, irgend spezielle Hilfen 
böte. Er ist darüber hinaus das Ergebnis einer doch mit einiger Intensität 
geführten Auseinandersetzung zwischen den Interessen-Vertretungen. 
Umso erfreulicher ist es, dass seine Regelungen in der wissenschaftlichen 
Debatte als ausgewogen, zT sogar musterhaft angesehen werden (Schratt-
bauer, Arbeitskräfteüberlassung, Chance oder Risiko für Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes? [2015], 307, 311).

Im Folgenden werden die wesentlichsten strukturellen Probleme über-
blicksartig aus sozialpolitischer Sicht dargestellt. In den Kap. 2 und 3 wer-
den konkrete Problemlagen und deren Lösungen im KVAÜ beschrieben. 
Die Kap. 4 und 5 behandeln damit zusammenhängende, spezielle Rechts-
fragen.

1.2	 Die spezielle Situation der Arbeitskräfteüberlasser

Die Berufsgruppe der Arbeitskräfteüberlasser unterscheidet sich von allen 
anderen Arbeitgebern strukturell und in einer die Sozialpolitik massiv be-
einflussenden Weise:
●	 Das „Produkt“ der Branche ist eine spezielle Dienstleistung, näm-

lich die Zurverfügungstellung von Arbeitskräften. Dies bedingt eine 
mittelbare Konkurrenz mit den im jeweils belieferten Wirtschaftssek-
tor tätigen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und beeinflusst 
deren Arbeitsbedingungen und den Arbeitsmarkt.LESEPROBE
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●	 Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten ist in der Bran-
che – auch im Vergleich zu anderen Dienstleistern – besonders hoch. 
Das bedingt eine besonders starke Tendenz, die Konkurrenz mit an
deren Arbeitskräfteüberlassern durch Lohndruck zu gewinnen. Legal 
ist das aber nicht in nennenswertem Ausmaß möglich. Daher gibt es so 
viele Versuche, durch „originelle“ Rechtsanwendung einen Ausweg zu 
finden, und dementsprechend viele Musterprozesse. Oder, was weit 
schlimmer ist: kalten, kalkulierten Gesetzesbruch im Vertrauen auf 
die eigene wirtschaftliche Überlegenheit.

●	 Arbeitskräfteüberlassung beeinflusst aber auch den Wettbewerb zwi-
schen den in einem bestimmten Wirtschaftssegment tätigen Unter
nehmen, und zwar in einer Weise, die tendenziell geeignet ist, Grund-
sätze der ö Arbeitsmarktpolitik zu unterlaufen:
–	 Das österreichische System der Flächen-Kollektivverträge ist ua 

durch deren Ordnungsfunktion gerechtfertigt: Der Wettbewerb 
innerhalb einer Branche soll mit allen Mitteln technischer Innova-
tion, effektiver Arbeitsorganisation etc ausgetragen werden, nicht 
aber über Sozial-Dumping. Die Branchen-Kollektivverträge stel-
len sicher, dass für alle Konkurrenten gleiche arbeitsrechtliche 
Mindeststandards gelten und die Wirksamkeit des Marktmecha-
nismus (im Bereich des Arbeitsmarktes) auf Besserstellungen 
gegenüber dem kollektivvertraglichen Schutzniveau begrenzt ist. 
Dabei sind die lohn- bzw gehaltsrechtlichen Regelungen der Kol-
lektivverträge mit deren „rahmenrechtlichen“ Normen eng ver-
zahnt. Nur Erstere (und die Arbeitszeit- und ggf Urlaubsregelun-
gen) werden aber gem § 10 AÜG für überlassene Arbeitskräfte 
wirksam.

–	 Dazu kommt, dass der innerhalb einer Branche bestehende wirt-
schaftliche Anreiz zur Zahlung überkollektivvertraglicher Löh
ne (langfristige Bindung besonders qualifizierter AN; Lohnent-
wicklung im Rahmen langjähriger Beschäftigung; Schwierigkeit 
bis Unmöglichkeit, Löhne/Gehälter, die unter für AN günstigeren 
Marktbedingungen ausgehandelt wurden, nachträglich zu vermin-
dern) für Arbeitskräfteüberlasser nicht wirksam wird. Damit 
entfällt sowohl die durch hohe Ist-Löhne bewirkte Stützung der 
Inlandsnachfrage als auch deren Beitrag zur Vermeidung krisen-
hafter, weil prozyklischer Effekte am Arbeitsmarkt: Die „Auf-
wärtsspirale“ wird nur vermieden, wenn auf längerfristige Be-
schäftigung vertrauende AN günstige Arbeitsmarktlagen nicht 
hemmungslos zur Einkommensoptimierung nützen; die „Abwärts
spirale“ wird verhindert, wenn das Einkommensniveau der AN LESEPROBE
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auch in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit weitgehend stabil bleibt. 
Beides trifft auf überlassene AN nicht zu.

–	 Sowohl die Wahl von Belegschaftsvertretungen (Betriebsräten) als 
auch die gewerkschaftliche Organisierung überlassener Arbeit
nehmer/-innen ist besonders schwierig: Sie sind örtlich verstreut 
und mit vielen Unterbrechungen tätig, können untereinander kaum 
persönliche Kontakte aufbauen und ihre Interessen richten sich 
eher auf eine baldige Beendigung der Tätigkeit als überlassene/-r 
Arbeitnehmer/-in durch Übernahme in die Stammbelegschaft, 
denn auf eine Verbesserung der sozialen Situation ihrer Berufs-
gruppe. Dadurch ist die potenzielle „Macht“ der Gruppe doppelt 
ausgehöhlt. Das sonst in Österreich charakteristische, ungefähre 
Gleichgewicht der AG- und der AN-Verbände ist strukturell ge-
stört. Nicht untypischerweise konnte der vorliegende KV erst zu-
stande kommen, nachdem eine in ihrem originären Tätigkeitsfeld 
durchsetzungsstarke Fachgewerkschaft ihre Ressourcen für die 
Interessen überlassener Arbeitskräfte einsetzte.

Die für das österreichische System des Ausgleichs sozialer Interessen 
wichtigen Mechanismen sind also auf allen Ebenen geschwächt. Komple-
xe Regelungen, zum Teil ungewöhnlichen Inhaltes, sind nötig, um dies 
auszugleichen. Angemessene Lösungen zu finden ist zudem deshalb 
schwierig, weil viele Interessen betroffen sind:

1.3	 Komplexe Strukturen

Die Struktur des vorliegenden KV ist vor allem aus zwei Gründen kom-
plexer, als dies bei Kollektivverträgen normalerweise der Fall ist:

1.3.1	 Überlassene Arbeitskräfte und Stammarbeitskräfte

Zunächst steht auch der KV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlas-
sung im Spannungsfeld zwischen den durchaus zum Teil entgegengesetz-
ten Interessen der überlassenen Arbeitskräfte und der Stammbelegschaf-
ten: Einerseits soll für überlassene Arbeitskräfte ein einigermaßen sta
biles, nicht allzu extremen Schwankungen unterworfenes Lohnniveau 
gesichert werden. Andererseits dürfen diese nicht Löhne erhalten, die das 
Lohnniveau der Stammbelegschaft des Beschäftigers unterlaufen. Dieses 
Ziel ist nicht nur hinsichtlich der Grundlöhne, Zulagen, Zuschläge und 
insbesondere Sonderzahlungen schwer zu erreichen, sondern verpflichtet 
zudem zur Berücksichtigung mittelbar einkommensrelevanter Grenz-LESEPROBE
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ziehungen, wie insbesondere jener zwischen Überstundenarbeit und fle-
xibler Normalarbeit. 

Zudem gelten hinsichtlich aller Aspekte der Arbeitszeit (und des Ur-
laubs) gem § 10 Abs 3 AÜG seit 1. Jänner 2013 neben den Regeln des 
KVAÜ und jenen des Beschäftiger-KV auch allgemeine und verbindliche 
betriebliche Regeln des Beschäftigers (vgl Kap. 5). Auch darauf muss der 
KVAÜ Bedacht nehmen und ausgewogene Lösungen unter Berücksich
tigung seiner am 31. Dezember 2012 schon bestehenden Normen schaffen. 
Die neuen Gesetzesregeln sind aber zT noch immer unklar, insb was das 
Zusammenspiel zwischen stets geltenden betrieblichen AZ-Regeln und 
nur ausnahmsweise geltenden betrieblichen Entgeltregeln betrifft. Der 
KVAÜ hat dafür zT kluge Lösungen gefunden, zT Probleme verkannt: vgl 
Kap. 5.5.

1.3.2	Überlassene AN und im Überlasserbetrieb eingesetzte AN

Ferner wird die Struktur des KVAÜ dadurch belastet, dass er nicht nur 
überlassene Arbeitskräfte erfasst, sondern auch jene Arbeiter/-innen, die 
von Unternehmen der Arbeitskräfteüberlassung zum Zweck des Einsat-
zes im eigenen Betrieb aufgenommen wurden (wie zB Portiere, Chauf-
feure, Reinigungskräfte, Hausarbeiter/-innen). Auch in Mischbetrieben 
(vgl Erl 2 zu Abschnitt II KVAÜ) ist der KVAÜ nach Maßgabe des 
§ 9 Abs 3 u 4 ArbVG auf alle Arbeiter/-innen anzuwenden, auch auf die, 
die nicht überlassen werden. Bei solchen, vom KVAÜ erfassten Arbeits-
verhältnissen, die nicht dem AÜG unterliegen, gehen dessen Verweise 
auf die Entgelt- und Arbeitszeitregelungen vergleichbarer Stammarbei
ter/-innen eines Beschäftigers ins Leere.

Es mussten daher – jedenfalls für das Entgelt und die Arbeitszeit – 
eigenständige Anordnungen getroffen werden, obwohl es sich nur um eine 
sehr kleine Gruppe von Beschäftigten handeln wird. Da darunter vor al-
lem auch Portiere und Chauffeure sein werden, wurde auf die Regelungen 
betreffend Arbeitsbereitschaft und Dienstreisen besonderes Augenmerk 
gelegt.

Im Übrigen verweist der KVAÜ für diese AN-Gruppe im Wesent
lichen auf die einschlägigen Regelungen des KV-Metallgewerbe. Letzte-
rer wurde gewählt, weil er eine ähnliche Struktur aufweist, entgelt- und 
rahmenrechtlich weitgehend gleiche Regelungen enthält und gleichfalls 
regelmäßig per 1. Jänner eines Jahres neu abgeschlossen wird (wie der 
KVAÜ). Dadurch konnte vermieden werden, in den Text des KVAÜ lange 
Passagen aufzunehmen, die für die große Mehrzahl der vom KVAÜ er-
fassten AN (die überlassenen AN) gar nicht gelten. Der Verweis auf den LESEPROBE
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KV-Metallgewerbe erfolgt zwar statisch (da die Rechtsprechung nur sta
tische Verweise zulässt – Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler, Arbeitsver-
fassungsrecht, Bd 25, § 2 Rz 32 f); durch die jeweils zeitgleiche Änderung 
beider Kollektivverträge wird aber praktisch doch eine idente Rechtslage 
erzielt.

LESEPROBE
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